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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 8. August 18841 

3819. Konsul Grecchi u. die Brochure «Svizzeri o Italiani»

Politisches Departement. Mündlich

Nach Mitteilungen der Tagespresse2 erscheint es sehr wahrscheinlich, dass der ita
lienische Konsul in Lugano, Herr Grecchi, Verfasser der unlängst erschienenen ano
nymen Schrift «Svizzeri o Italiani» ist, in welcher für Vereinigung des Kantons Tessin 
mit Italien plädirt wird, oder dass er doch bei deren Abfassung, Druk oder Verbrei
tung beteiligt ist.

Nach Antrag des politischen Departements wird beschlossen:
Das politische Departement sei ermächtigt und beauftragt, diese Angelegenheit 

bei der italienischen Regierung anhängig zu machen, diese um eine Untersuchung 
derselben anzugehen, und gleichzeitig sich dahin auszusprechen, dass, möge das 
Ergebnis der Untersuchung ausfallen, wie es wolle, es im Interesse der Aufrechter
haltung der gegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen liegen dürfte, die konsu
larische Vertretung in Lugano in andere Hände zu legen.

1. Abwesend: Deucher, Droz und Hammer.
2. Vgl. u.a. den Artikel im «Bund» vom 1. 8 .1884  (E 2/824).
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Antrag des Vorstehers des Politischen Departements, E. Welti,
an den Bundesrat

Bern, 20. August 1884

Die Verhandlungen unserer Delegirten mit dem päpstlichen Bevollmächtigten 
sind für einige Tage unterbrochen worden. Die zwischen denselben bis anhin verein
barten Punkte sind bereits in diejenige Vertragsform gebracht, welche Sie in den 
Beilagen verzeichnet finden und es entsprechen diese Entwürfe genau den Instruk
tionen, welche der Bundesrath ertheilt hat.1 Es würde somit der Unterzeichnung 
unsererseits nichts entgegenstehen, wenn nicht von der ändern Seite noch Schwie
rigkeiten bestünden. Der päpstliche Delegirte erklärt nämlich den Vertrag nur an
nehmen zu können, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Vgl. Nr. 265.
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1. Tessin es wird verlangt, dass an entsprechender Stelle (nach Art. 4) die Bestim
mung aufgenommen werde: der Kanton Tessin hat dafür zu sorgen, dass alle Schwie
rigkeiten gehoben werden, welche sich der freien Ausübung der Jurisdiction des 
Administrators entgegenstellen.

2. Diöcese Basel. Hier werden nachstehende Begehren gestellt:
a) Im Ingress sind die Kantone, für welche der Vertrag abgeschlossen wird nicht 

namentlich aufzuführen.
b) Nach Art. 2 ist eine Bestimmung aufzunehmen, wie sie für den Tessinervertrag 

verlangt wird.
c) In Art. 3 ist eine Redaktion zu wählen aus welcher hervorgeht, dass das Domca- 

pitel im alten Bestand wieder hergestellt werden muss.
Als Hindernisse der freien Ausübung der Jurisdiction im Tessin und der Diöcese 

Basel sind allgemein die den canonischen Vorschriften entgegenstehenden weltli
chen Gesetze bezeichnet werden, unter denen die auf die periodische Wahl der 
Geistlichen bezüglichen in erster Linie stehen. Daneben wurden in der Discussion 
auch andere Gesetze der Kantone und der Eidgenossenschaft als unverträglich mit 
der bischöfl. Verwaltung dargestellt.

Für das Begehren, dass die Kantone nicht namentlich aufgeführt werden, wurde 
angeführt, dass sich aus dem Protocoll die Stellung von Bern deutlich genug ergebe & 
es daher überflüssig sei auch im Eingang anzuzeigen, dass dieser Kanton im Vertrage 
nicht begriffen sei.

Die Bildung des Domkapitels kann nach den Verhandlungen der Diözesankonfe- 
renz nur in der Weise von den Kantonen übernommen werden, wie es der Entwurf 
thut. Dieselben können ein Domcapitel errichten (constituer) aber dasselbe nicht 
wiederherstellen. Die Wiederherstellung des Domkapitels wie es im Jahr 1828 ver
traglich normirt worden ist, setzt auch die Wiederherstellung des seither von dem 
Kanton Solothurn aufgehobenen Collegiatstiftes S1. Urs & Victor, also eine A nord
nung voraus, deren Vollziehung geradezu als unmöglich erscheint.

Obschon von Seite der Delegirten dem Herrn Ferrata die bestimmte Erklärung 
abgegeben wurde, dass keiner seiner Vorschläge angenommen werden könne, 
beharrte er gleichwohl darauf und stellte das Ansuchen, dass dieselben auch dem 
Bundesrathe unterstellt werden möchten und ihm überdiess die nöthige Zeit zur Ein
holung neuer Vollmachten gegeben werde.2

Das Departement stellt den Antrag:
Es sei auf die von Herrn Ferrata zu den beiliegenden Verträgen vorgeschlagenen 

Änderungen und Zusätze nicht einzutreten und die hierseitigen Delegirten in diesem 
Sinne zu verständigen.3

2. Vgl. den Bericht von A epli und Peterelli an Welti vom 18. 8 .1 8 8 4  (E 2 2 /1 6 4 7 ) .
3. Der Antrag wurde vom Bundesrat am 26. 8 .1 8 8 4  gebilligt (E 1004 1 /1 3 8 ,  Nr. 4078).
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